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Am 17. November 2020 findet die Luzerner Tagung zum 
Stockwerkeigentum das 10. aufeinanderfolgende Jahr statt. Die 
Ausgabe dreht sich um Verfahrensfragen, die für den Verwalter im 
Vordergrund stehen, nämlich dem Schlichtungsverfahren (Raphaël 
Haas/Jonas Rüegg) und dem Summarverfahren (Stefanie Hausmann). 
Ein Beitrag widmet sich allgemein der Frage der Aufgaben des 
Verwalters im Verfahren (Michel de Roche/Noémi Biro). Luca Tenchio 
und Amédéo Wermelinger schreiben zur umstrittenen Thematik der 
Verteilung von Verfahrenskosten im Stockwerkeigentum. Weiter 
beschäftigt sich eine Studie von Michael Hein und Daniel Kienast, 
mit der Komplexitätsfalle für den Verwalter. Es wird die Bedeutung 
eines gesamtheitlichen Angebots für die Lösung von Fragen im 
Stockwerkeigentum beleuchtet. Natürlich enthält auch der 
diesjährige Band die bewährte Besprechung neuerer Urteile durch 
Jörg Schwarz. 

Der Tagungsband widmet sich also wiederum praktischen und 
rechtlichen Fragen, welche sowohl jede Praktikerin, Juristin oder 
Liegenschaftsverwalterin anspricht. 
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Vorwort 

V 

Vorwort 

Liebe Leserin, Lieber Leser, 

Am 17. November 2020 findet die 10. Tagung der Universität Luzern 

zum Stockwerkeigentum statt. Es ist also eine Jubiläumsausgabe und nie-

mand weiss, zum heutigen Tag, in welcher Form genau die Tagung vor dem 

Hintergrund der Covid-Krise stattfinden kann. Eines ist jedoch nach Rück-

sprache mit Walter Fellmann, dem Verantwortlichen für die Weiterbildung 

an der Universität Luzern klar: Die Tagung wird stattfinden. Am Programm 

soll es auch nicht liegen. Die Ausgabe dreht sich um Verfahrensfragen, die für 

den Verwalter im Vordergrund stehen, nämlich dem Schlichtungsverfahren 

(Raphaël Haas/Jonas Rüegg) und dem Summarverfahren (Stefanie Hausmann). 

Ein Beitrag widmet sich noch allgemein der Frage der Aufgaben des Ver-

walters im Verfahren (Michel de Roche/Noémie Biro). Luca Tenchio und 

Amédéo Wermelinger haben dann noch einen Text zur umstrittenen Thema-

tik der Verteilung von Verfahrenskosten im Stockwerkeigentum verfasst. 

Hinzu kommt eine Studie von Michael Hein und Daniel Kienast, die sich 

mit der Komplexitätsfalle für den Verwalter beschäftigt. Es wird die Bedeu-

tung eines gesamtheitlichen Angebots für die Lösung von Fragen im Stock-

werkeigentum beleuchtet. Und was wäre eine Tagung im Stockwerkeigen-

tum ohne eine Besprechung neuerer Urteile durch Jörg Schwarz?  

Loredana Masoch hat dieses Jahr zum ersten Mal den Tagungsband lek-

toriert. Sie hat diese Tätigkeit mit viel Elan und Aufmerksamkeit erfüllt, 

wofür ich Ihr zu grossem Dank verpflichtet bin. Ohne Ihre Arbeit würden 

Sie jetzt keinen Tagungsband lesen… 

Schliesslich bleibt mir noch Cornelia Sidler von der Universität Luzern 

für Ihre wertvolle Unterstützung zu danken. Sie und Ihr Vorgesetzter, Wal-

ter Fellmann, sind wichtige Stimmen im Uniorchester, welche der Tagung 

zum Stockwerkeigentum in all den Jahren viel Unterstützung gewährt und 

enorme Arbeit geleistet haben.  
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VI 

Folgerichtig geht der Unterzeichnete davon aus, dass die 11. Ausgabe 

der Tagung stattfinden wird und hoffentlich mit einer besseren sanitären 

Ausgangslage als heute. Am 17. November 2020 werden sie mehr darüber 

erfahren. Mir bleibt es zu wünschen, dass wir uns in diesem Herbst persön-

lich treffen können. Das wäre das schönste Geschenk, dass ich mir als Mito-

rganisator der Jubiläumstagung wünschen kann! 

 

 

Prof. Dr. Amédéo Wermelinger, Rechtsanwalt 

Herausgeber 

Luzern im September 2020 
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MICHAEL HEIN / DANIEL KIENAST 

2 

1. Einleitung

Nachbarschaftsstreitigkeiten sind keine Erscheinung der Neuzeit. Mit dem 

Wachstum der Eigentumsform Stockwerkeigentum, erhöhte sich jedoch das 

Potential von möglichen Streitigkeiten stark. Die räumliche Nähe und der ge-

meinsame Besitz bieten viel Raum für Konflikte.  

Die laufenden technischen Entwicklungen führen dazu, dass die Komple-

xität einer Immobilie stetig zunimmt. Die Anforderungen an das Verständnis 

für all die einzelnen Gebäudeteile steigen, um den Unterhalt und damit auch 

den Werterhalt nachhaltig zu gewährleisten. 

Demzufolge verändern sich ebenfalls die Ansprüche an eine professio-

nelle Verwaltung, die Planung und Leitung von Stockwerkeigentümerver-

sammlungen, die Ausgestaltung von Reglementen sowie die Konzeption von 

Bauvorhaben. Eine Vielzahl von Publikationen zeigen, dass das Thema der 

steigenden Komplexität im Stockwerkeigentum sehr wohl bekannt ist und 

wahrgenommen wird. 

Zur Lösung, der heutigen weitreichenden Fragestellungen, ist ein profun-

des Fachwissen nötig, welches kaum in einer Person vereint sein kann. Ent-

sprechend sind mehrere Professionen nötig. Dazu können nebst den Stock-

werkeigentumsverwaltern folgende gezählt werden: Juristen, Mediatoren, 

Bausachverständige, Experten z.B. für Wasserschäden sowie Energiebeschaf-

fung und -verrechnung. 

Der folgende Text versteht sich als Skizze für einen Ansatz, der die vor-

liegenden Herausforderungen mit dem Fachwissen dieser Professionen zu-

sammenbringt. Die Autoren freuen sich, wenn sich daraus eine Debatte über 

ganzheitliche Ansätze zur Lösung von Herausforderungen im Stockwerkei-

gentum ergibt. 

Für die Erarbeitung der Skizze beziehen sich die Autoren gerne auf vor-

liegende Texte, einerseits aus den Tagungsbänden der Vorjahre wie auch aus 

der entsprechenden Fachliteratur.  

2. Geschichten aus der Welt des Stockwerk-

eigentums

Anhand von vier Geschichten aus der Welt des Stockwerkeigentums wird die 

Komplexität dieser Besitz- und Wohnform ausgeleuchtet. Daraus abgeleitet 
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werden die Problemfelder aufgenommen und mit entsprechenden Literatur-

hinweisen ausgeführt. Im 4. Kapitel wird der entworfene mögliche gesamt-

heitlichen Lösungsansatz präsentiert. 

2.1 Der Kinderspielplatz 

Die Liegenschaft besteht aus 12 Wohneinheiten, 24 Aussenparkplätzen und 

einem grosszügigen Umschwung. Der Bau entstand im Jahr 1980 und wird 

seither regelmässig gewartet. Der Erneuerungsfonds wurde in den letzten Jah-

ren für Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten stark belastet. Insbesondere das 

neue Heizsystem und die Massnahmen zur Wärmedämmung haben dazu ge-

führt, dass heute nur gerade mal CHF 17'500.00 zur Verfügung stehen. Der 

Spielplatz wurde in den letzten 40 Jahre nicht grundlegend erneuert. In den 

letzten vier Jahren kam es zu einigen Eigentumswechseln, wodurch drei junge 

Familien mit Kleinkindern eingezogen sind. An der letzten Stockwerkeigen-

tümerversammlung wurde die Sanierung des Kinderspielplatzes beantragt 

und abgelehnt. 

Diese Geschichte berührt mehrere Themenfelder einer Stockwerkeigentü-

mergemeinschaft. 

Themenfeld Bauplanung 

Es besteht keine übergeordnete Bauplanung der verschiedenen Teile der 

Stockwerkeigentümerschaft. Der Kinderspielplatz verliert mit dem Älterwer-

den einer Gemeinschaft an Bedeutung und wird entsprechen weniger gewich-

tet. 

Themenfeld Finanzen / Erneuerungsfonds 

Die Höhe des Erneuerungsfonds entspricht nicht den vorhandenen und mög-

lichen zukünftigen Bau- und Renovationsbedürfnissen. Da eine Bauplanung 

fehlt, kann auch keine eigentliche Finanzplanung vorgenommen werden. Der 

Gemeinschaft ist nicht bekannt, wann welche Kosten entstehen, geschweige 

denn wie diese finanziert werden sollen. 

Themenfeld Individuelle Bedürfnisse 

Der Nutzen des Spielplatzes beschränkt sich, prima Vista, auf die drei Fami-

lien mit Kleinkindern und gegebenenfalls auf zusätzliche Freunde der Kinder. 

Durch die vermehrte Nutzung ist mit einem erhöhten Lärmaufkommen zu 

rechnen. 
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Themenfeld STWEG-Versammlung 

Die Vorbereitung, Präsentation und die Einbettung eines Themas an einer 

Stockwerkeigentümerversammlung beeinflussten das Ergebnis einer Abstim-

mung massgeblich. 

Themenfeld Recht 

Der heutige Spielplatz entspricht nicht mehr den geltenden rechtlichen Best-

immungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU.2  

2.2 Die Tiefgarage 

Eine Überbauung mit 24 Einheiten, vorwiegend Einfamilienhäuser, besitzt im 

Miteigentum gemeinsam eine Tiefgarage mit 28 Einstellplätzen. Nach 21 Jah-

ren wird klar, dass diese Tiefgarage undichte Stellen aufweist und zur Ver-

minderung von weiteren Folgeschäden zeitnah saniert werden muss. Die Kos-

ten betragen CHF 38'000.00 pro Parkplatz. Der Erneuerungsfonds der Tief-

garage ist mit CHF 220'000.00 zwar gut geäufnet, reicht jedoch für die Sanie-

rung deutlich nicht aus. 

Themenfeld Recht 

Es besteht keine Möglichkeit mehr, die nun sichtbaren Baumängel beim Er-

steller geltend zu machen. Es steht die Frage im Raum, wie das geschehen 

konnte, ohne dass es vorher aufgefallen ist. 

Themenfeld individuelle Interessen 

Mehrere Miteigentümer besitzen kein Auto und könnten es sich gut vorstel-

len, sich von den Einstellplätzen zu trennen. Andere Miteigentümer machen 

geltend, dass sie altersbedingt ihr Haus nächstens verkaufen werden und kein 

Interesse an einer Investition haben.  

Themenfeld Finanzen 

Weiter gibt es Mitbesitzer, welche die Notwendigkeit zwar anerkennen, aber 

nicht über die Möglichkeit verfügen, zeitnah einen solchen Betrag aufzubrin-

gen. 

                                                        
2  Beratungsstelle für Unfallverhütung, Was sind die Anforderungen an Kinderspiel-

plätze aus der Optik des Juristen, <https://www.bfu.ch/de/services/rechtsfragen/was-
sind-die-anforderungen-an-kinderspielplaetze-aus-der-optik-des-juristen> (besucht 
am: 9. September 2020). 
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Themenfeld Nutzungsform 

Vereinzelt wurden Einstellplätze zu Renditezwecke erworben. Investoren er-

werben in einer grossen Überbauung mehrere Parkplätze und versuchen diese 

an den Eigentümer und Mieter vor Ort weiterzuvermieten. Aufgrund der be-

reits sehr geringen Renditen wird eine erhebliche Sanierung den Gewinn für 

etliche Jahre eliminieren. 

2.3 Die Drohne 

In einer kleinen Ortschaft wurde vor 28 Jahren eine Terrassensiedlung erstellt. 

Einige der 32 Miteigentümer leben seit der Erbauung der Siedlung in der 

Wohnung. Das Beziehungsnetz ist nicht freundschaftlich, jedoch nachbar-

schaftlich gut. Ein frisch pensionierter Bauingenieur schafft sich eine Drohne 

an und fotografiert die Siedlung mehrfach aus der Luft. Beim Betrachten der 

Fotos stellt er fest, dass auf mehreren Terrassen widerrechtliche Bauten rea-

lisiert wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Umstand nicht als stö-

rend wahrgenommen, weil es keine angrenzenden Miteigentümer in irgend-

einer Form einschränkt. An einer Versammlung verlangte der pensionierte 

Bauingenieur einen sofortigen Rückbau dieser Bauten. Die Drohung, dass er 

die Fotos dem Baupolizeiamt zustellen werde, setzte er später auch um. 

Themenfeld Stockwerkeigentümerversammlung 

Die Diskussion an der Versammlung verlief äusserst emotional und entlang 

verschiedenster Themen. Unter anderem wurde lange darüber diskutiert, ob 

die Bilder überhaupt verwendet und weitergegeben werden dürfen oder ob die 

Aufnahme widerrechtlich erfolgte. Es wurde angedroht, rechtliche Schritte 

gegen den pensionierten Bauingenieur einzuleiten. Einige Veränderungen 

sind anscheinend bereits mit der Erstellung der Überbauung entstanden und 

auch damals so abgenommen worden. Es herrscht Uneinigkeit über den kor-

rekten Zustand gemäss erteilter Baubewilligung. 

Themenfeld Beziehungen 

Weder im Vorfeld noch an der Versammlung war das Thema «Sicherung der 

Beziehungen und des respektvollen gemeinsamen Zusammenlebens» Gegen-

stand der Gespräche.  
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Themenfeld individuelle Interessen 

Das Vorgehen des Bauingenieurs wurde klar verurteilt. Die Möglichkeit, die 

unterschiedlichen Interessen anzusprechen, gab es nicht. Interessen wie «ge-

schützter Stauraum», «eigene Infrarot Sauna» und «sinnvolle Tätigkeit nach 

der Pensionierung» wurden nicht angesprochen. 

Themenfeld Recht 

Die Rechtslage ist unklar. Welche Bauten ein ordentliches Bewilligungsver-

fahren benötigt hätten, welche bereits bei Bauabnahme existierten und welche 

auch ohne eine Bewilligung realisiert werden können, wird unterschiedlich 

interpretiert. Zudem taucht auch die Frage auf, ob überhaupt und falls ja, ab 

wann die Veränderungen unter das Gewohnheitsrecht fallen. 

2.4 Der Sitzplatz der Erdgeschosswohnung 

In einer Stockwerkeigentümergemeinschaft mit acht Wohnungen verfügen 

die beiden Erdgeschosswohnungen über ein ausschliessliches Benutzungs-

recht, welches sich auf den Bereich der mit Platten ausgelegten Fläche be-

schränkt. Davorliegend steht der Gemeinschaft eine grosse Wiesenfläche zur 

Verfügung. Da die Wohnungen im 1. bis 3. Obergeschoss über sehr grosszü-

gige Balkone verfügen, wird die Wiese kaum je genutzt. In den vergangenen 

17 Jahren wurde dieser Bereich somit fast ausschliesslich durch die beiden 

Eigentümerschaften der Erdgeschosswohnungen genutzt und auch auf deren 

Kosten verschönert und unterhalten. Dies wurde so akzeptiert und geschätzt, 

ein Beschluss darüber wurde aber nie gefällt.  

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Eigentümerwechsel in der Woh-

nung im 2. Obergeschoss. Der neue Eigentümer stellte fest, dass der Besitzer 

der einen Erdgeschosswohnung seine Terrassenfläche durch das Verlegen 

von zusätzlichen Gartenplatten deutlich vergrössert hat. Er findet darüber kei-

nen Beschluss der Gemeinschaft und beantragt an der kommenden Versamm-

lung, dass der rechtmässige Zustand wiederhergestellt werden solle.  

Themenfeld Recht 

Der im Grundbuch hinterlegte Aufteilungsplan der Erdgeschosswohnung be-

stätigt die Aussage des neuen Eigentümers, dass die Veränderung der Terras-

senfläche nicht rechtens ist.  

Themenfeld Finanzen 

Die Vergrösserung der Terrassenfläche bringt dem entsprechenden Nutzer der 

Wohnung einen Mehrwert. Zudem geht man im guten Glauben wohl davon 
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aus, dass diese Fläche zum ausschliesslichen Benutzungsrecht der Wohnung 

zählt, wofür ein Käufer womöglich auch bereit ist, einen höheren Preis für die 

Wohnung zu bezahlen. Der Eigentümer der Erdgeschosswohnung könnte sich 

durch den Verkauf auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, da er eine ver-

meintlich der Allgemeinheit zugehörige Fläche als ausschliessliches Benut-

zungsrecht veräussert.  

Themenfeld individuelle Interessen 

Dem neuen Eigentümer geht es darum, dass alle rechtlichen Vorgaben kon-

sequent eingehalten und umgesetzt werden. Entsprechendes verlangt er so-

wohl von seinen Miteigentümern als auch von seinem Verwalter als Durch-

setzungsinstanz. Die Eigentümer der Erdgeschosswohnungen erfreuten sich 

über die Privatsphäre und exklusive Nutzung und würden dies sehr gerne bei-

behalten. 

Themenfeld Beziehungen 

Das über lange Zeit harmonische Verhältnis wird durch das vehemente und 

forsche Vorgehen des neuen Eigentümers arg strapaziert. Plötzlich steht ein 

Hobbyraum, welcher von einem Nachbarn zum Musikraum umgebaut wurde, 

zum Thema.  

Nicht alle Eigentümer verfügen über den gleichen Wissensstand hinsicht-

lich all der relevanten Themenbereiche. Dies führt immer wieder zu Konflik-

ten, Unruhen und Unverständnis untereinander. Oft auch gar nicht bösartig, 

denn man weiss es einfach nicht oder beruft sich auf eine Falschaussage. 

3. Themenfelder 

Auf der Basis der vier Geschichten lassen sich nun konkrete Themenfelder 

extrahieren. Diese Themenfelder dienen später als Grundlage für die Entwick-

lung möglicher Lösungsansätze. 

3.1 Themenfeld: Finanzen 

Ungenügend alimentierter Erneuerungsfonds 

Die Basis für schlecht alimentierte Erneuerungsfonds bilden oft fehlerhafte 

Einschätzungen hinsichtlich den langfristig anfallenden Erneuerungsarbeiten. 

Das fehlende Bewusstsein basiert vielfach auf den ersten Jahren nach Fertig-

stellung des Baus. Eigentümer eines Neubaus wollen sich noch nicht damit 
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auseinandersetzen, welche Elemente wann einer Renovation bedürfen. Zu-

dem ist der Zeithorizont sehr lange, wodurch der Wille fehlt, genügend finan-

zielle Mittel bereits frühzeitig anzusparen. 

Schon bald werden bei der ersten Generation von Stockwerkeigentümer-

gemeinschaften umfangreiche Kernsanierungen anstehen. Dabei wird ver-

mehrt die Frage aufkommen, wie diese Erneuerungen finanziert werden sol-

len. Hierfür steht grundsätzlich der Erneuerungsfonds zur Verfügung. Aller-

dings handelt es sich dabei um ein freiwilliges Finanzierungsinstrument. Ge-

mäss der Studie «Erneuerungsfonds im Stockwerkeigentum» der Hochschule 

Luzern aus dem Jahre 20103 besitzen über 80% der Gemeinschaften einen 

Erneuerungsfonds. Dieser wird oft aber auch für die Finanzierung von Unter-

halt, Ausbau und oder als Liquiditätsreserve genutzt. Die Saldi in den Fonds 

decken meist weniger als die Hälfte der anfallenden Kosten der gemeinschaft-

lichen Teile. Die wenigsten Gemeinschaften haben zudem eine strategische 

Planung für ihr Gebäude, wodurch anstehende Renovationen kurzfristig ge-

plant werden.4 

Verschärft wird die Situation dadurch, dass für keine Partei ein Anreiz be-

steht hohe Einlagen in den Erneuerungsfonds zu leisten. Ein zu tiefer Erneu-

erungsfonds muss aber nicht zwangsläufig zu Finanzierungsproblemen füh-

ren. Die Situation wird dann problematisch, wenn sich die Eigentümer über 

das Ausmass des Fehlbetrages nicht bewusst sind und zum Zeitpunkt der Sa-

nierung die zusätzlichen Mittel nicht innert der benötigten Zeit aufbringen 

können.  

Stehen finanzielle Mittel nicht zur Verfügung, besteht die Gefahr, dass 

Arbeiten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wider besseres Wissen 

werden Unterhalt und Erneuerung vernachlässigt sowie Lebenszyklusbe-

trachtungen ausser Acht gelassen.5 Entsprechende Folgeschäden werden da-

mit in Kauf genommen. Die Verzögerung der Erneuerungsmassnahmen führt 

zu einer höheren technischen Entwertung und somit auch zu erhöhten Erneu-

erungsraten für den Eigentümer.6 

Fehlende individuelle finanzielle Möglichkeiten 

Wer bei notwendigen Einmaleinlagen nicht über die nötigen finanziellen Mittel 

verfügt, wird dies möglicherweise nicht transparent kommunizieren wollen 

                                                        
3  Hochschule Luzern, Der Erneuerungsfonds im Stockwerkeigentum, <https:// 

www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=284> (besucht 
am: 30. September 2020). 

4  Zum Ganzen: BRUNI/INDERBITZIN/HANISCH, S. 12. ff. 
5  WEISS/TSCHUMI, S. 87. 
6  WEISS/TSCHUMI, S. 101. 
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